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20/2014 
 

Vorschlag für eine Europäische 
Plattform zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit 
 
Köln, den 30. Mai 2014 
 
Nach Abschluss von ausführlichen Konsul-
tationen der europäischen Sozialpartner, 
wobei die UEAPME als Dachverband die 
Interessen des Handwerks sowie der klei-
nen und mittleren Unternehmen vertrat, 
hat die Europäische Kommission am 9. 
April 2014 die Ausgestaltung ihres Vor-
schlages für einen „Beschluss des EU-
Parlaments und des Rates über die Ein-
richtung einer Europäischen Plattform zur 
Stärkung der Zusammenarbeit bei der 
Prävention und Abschreckung von nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit“ vorgelegt. 
 
In einer Stellungnahme gegenüber der 
UEAPME hatte sich der Unternehmerver-
band Deutsches Handwerk (UDH) – in 
dem auch der ZVDH vertreten ist – zuvor 
für die Einrichtung einer solchen europäi-
schen Plattform ausgesprochen und da-
rauf gedrängt, diese Plattform durch eine 
Besetzung mit Vertretern nationaler Kon-
trollbehörden und Sozialpartnern mög-
lichst praxisnah auszugestalten. 
 
Vorgesehen ist folgende Zusammenset-
zung der Plattform: 
• Die Europäische Kommission koordi-

niert die Arbeit der Plattform und führt 
den Vorsitz in den Sitzungen. 

• Jeder Mitgliedstaat soll einen Vertreter 
einer nationalen Durchsetzungsbehörde 
benennen. 

• Die Europäischen Sozialpartner können 
als Beobachter mit maximal 8 Vertre-
tern (jeweils 4 Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerplätze) sowie maximal 10 Ver-
tretern von Sozialpartnern, die beson-
ders von der Schwarzarbeitsproblema-
tik betroffen sind, an den Sitzungen der 
Plattform teilnehmen. 

 
Mit Blick auf die Zusammensetzung der 
Plattform wird sich der Zentralverband 
des Deutschen Handwerks dafür einset-
zen, dass die UEAPME einen der 4 vorge-
sehenen Plätze für Vertreter der europäi-
schen Arbeitgeberorganisationen erhält. 
Darüber hinaus ist eine möglichst zahlrei-
che Vertretung von Handwerksbranchen, 
die besonders von der Schwarzarbeits-
problematik betroffen sind, vorgesehen. 
 
Weiteres Verfahren 
Der Beschlussvorschlag der Europäischen 
Kommission wird nun dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zur Verabschie-
dung vorgelegt. Angesichts der jüngst er-
folgten Wahlen zum Europaparlament 
und der anstehenden Neubesetzung der 
Europäischen Kommission ist mit einer 
Verabschiedung des Vorschlags nicht vor 
2015 zu rechnen. 
 
Aus Sicht des Dachdeckerhandwerks ist 
darauf zu achten, dass – wie in den Kom-
missionsdokumenten vorgesehen – die 
Plattform tatsächlich nur einer besseren 
Koordinierung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit der nationalen Kontroll-
behörden dient, nicht aber einer Be-
schneidung von Kontrollmaßnahmen und 
derer rechtlichen Grundlagen. So muss 
darauf geachtet werden, dass die vorge-
sehene Erarbeitung von „Leitlinien für 
Inspektoren“ und „Gemeinsame Inspekti-
onsgrundsätze“ rechtlich unverbindliche 
Instrumente bleiben, die an die nationa-
len Gegebenheiten angepasst werden. 


